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SNN. 522,
; Qa H troa g

zur

Haͤuſer Steuer⸗ Ordnung .
Da , nach eingekommenen Anzeigen ,in ver⸗

ſchiedenen Gegenden des Landes , die auf den

Gebaͤuden ruhenden ſtaͤndigen Grund⸗Abgaben ſo
betraͤchtlich ſind , daß der Nicht⸗Abzug derſelben
am Steuer⸗Capital den Eigenthuͤmern zür Be⸗

ſchwerde gereichen koͤnnte : ſo wird andurch , in

Gemaͤßheit hoͤch ſterEntſthließung vom 19. Febr.Nro . 118 . verordnet :

. ) der §. 7. der Haͤuſer - Steuer - Ordnung , ſo
weit er beſtimmt , daf die auf den Haͤuſern
ruhende Guͤlten und Zinſen nicht aawerden ſollen , iſt aufgehoben .

32. ) Die Guͤlten , Zinſen und ſonſtige auf den

Haͤuſern haftende jährliche Grund⸗ Abgaben ,
duͤrfen, wenn die Abgabe die Natur eines

Zinſes hat , mit dem ꝛcfachen und wenn ſie die
Natur eines Erbpachtes hat , mit dem ꝛöfachen

Betrag von dem SU abgezogen
werden .

g3. ) Der Abzug arist: auf dem Steuer⸗Zettel
uͤber das Gebaͤude , nach der Anlage Lit . A .

6 Statt der , nach Abzug deg Capitals der

Laſten von dem Capital des Gebaͤudes , uͤbrig
bleibenden Summe , muß immer die §. 43 .

bemerkte naͤchſtgelegene Mehr - oder Minderzahl
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geſetzt werden , und wenn ſie gerade in der

Mitte liegt , die Mehrzahl . PEs

. ) Die Natural⸗ Abgaben werden nach dem vierten

Abſchnitt der GrundSteuer Ordnung berechnet.
. ) Ueber die Gefaͤlle , welche von Haͤuſern be⸗

zogen werden , iſt fuͤr jede beziehende Perſon

ein Steuerzettel aufzuſtellen , nach Lit . B.

A) Dicfe Gtéuer : Bettel fird mit den Nummern

zu bezeichnen , welche nach denjenigen folgen ,

die die Häuſer⸗Steuer⸗Zettel haben .

. ) Die Muͤhlen⸗Guͤlten ſind , was die Form des

Abzugs und des Anſatzes betrifft , nach der
nunmehr fuͤr die Gebaͤudelaſten hier allgemein

vorgeſchriebenen Noym zu behandeln , und

wird der § . 27 . aufgehoben .

%0In dem Cataſter ( Beil . IV . der Haͤuſer⸗Steuer⸗

Ordnung ) ſind die Steuer⸗Capitalien von den

auf den Gebaͤuden haftenden Gefaͤllen , nach

den Capitalien der Gebäude einzutragen , un⸗

ter der Ruhrik : Staͤndige Gelaͤlls von Ge
baͤuden⸗

Saͤmtliche Kieie reto haben stà Ben
Vollzug dieſes Nachtrags zu der Haͤuſer⸗Steuer⸗

Ordnung zu ſorgen , und allen denjenigen Per⸗

ſonen , welche die Ordnung ſelbſt verordnungs⸗

mesig abzugeben war , ein Exemplar zuzuſtellen .

Karlsruhe , den 21 . Febr . 1811 .

Der Finanzminiſter

okas man Somin . |
|
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[it A. Haͤuſer „Steuer “ ⸗Zettel
des

Johannes Adelmann .

1. 2. 3. h, f
5-

Nros d Maas des
; :

gäülſer : im Hausplatzes Beſchreibung der Gebaͤude Steuer⸗
Lager⸗ und r Aio :AA
E E

und ihrer Graͤnzen . Capital :

M. V. R. i

6o | 13 | =] 30] gm . in der Brunnen⸗Straße ,
í

ein ſeits dem N. . , ander⸗

ſeits dem M. . , vornen auf -

die Strafe , hinten auf den

eigenen Garten ſtoßend ;

Ein einſtoͤckigtes Wohn -

haus ;

Scheuer und Stall unter

zeinem Daht 4⁰⁰

Laſten .
An den Grundherrn N. N.

Geldzins 1 fl . 30 kr . 30

Rel : inie ir 370
TENTA

Mehrzahl s a 375

Verfaßt den 10 , July 1810 .

durch SteuerProtokolliſt N.



Lit , B .

z i4 5

Gåufer s Steuer x Bettel .
des

Freyherrn von Wies .

úber bie von Gebäuden ziehende ſtaͤndige Gefälle .

Nro. der Steuer⸗ nerauf Eent ;

a Zettel wo dieſe s en äu⸗ en aͤu⸗ Š

Gefäue in lbzug
Benennung und Gehle n ea i

gebracht worden der Gefaͤlle.
ſind . mit 29, zumit eo zuf J

cap . findſtap . ſind

De
i

I . Erbpachten .
En rea e

Nro . . 10 . 5 Mit. Korn à 5 fl.. 25 fl.

12 . 13 . 14 . J7 Mlt . Spelz à3 fl. 25fl .

15 . 25 . 31 . 2 Ohm Wein à t0 fl 20 fl.

40 . 47 . 49. Geld * $ * a 15fl .
81 aala

50 . 51 . 52 .

Nro . 7. 8. . II . Zin ſen und Gülten .

26 . 27 . 28. 2 Mlt . Korn à 5 fl. 10fl .

29 . 30 . 54. ]3 Mlt . Spelz à 3 fl. gfl .

56. 59. 60. Geld Dis Se TES GN 4 fl .
emma ] ie 23 —

81 ( — 23 . — zili
i ae

Minderzahl 24i

Alfo aufgeſtellt den

N. N . SteuerProtokolliſt .
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